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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdeführerin reichte am 23. Mai 2018 bei der Regionalen Staatsanwaltschaft
Bern-Mittelland eine Anzeige gegen diverse Personen wegen Diskriminierung,
Amtsmissbrauch etc. ein. Am 5. Juni 2018 nahm die Staatsanwaltschaft das Verfahren nicht
an die Hand. Eine dagegen gerichtete Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Bern
mit Beschluss vom 25. Juli 2018 ab.

Die Beschwerdeführerin gelangt mit Eingaben vom 23., 27. und 31. August 2018
(Poststempel) an das Bundesgericht.

E. 2
Die Eingabe vom 27. August 2018 ist in englischer Sprache abgefasst. Eine Rückweisung
gemäss Art. 42 Abs. 6 BGG kann indessen aus prozessökonomischen Gründen
unterbleiben.

E. 3
Die Beschwerde in Strafsachen muss ein Begehren und eine Begründung enthalten ( Art. 42
Abs. 1 BGG ). In der Beschwerdebegründung ist in gedrängter Form unter Bezugnahme auf
den angefochtenen Entscheid darzulegen, inwiefern dieser Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2
BGG ).

Die Privatklägerschaft ist bei einer Nichtanhandnahme zur Beschwerde in Strafsachen nur
legitimiert, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche
auswirken kann (vgl. Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Sie muss im Verfahren vor
Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern
auf welche Zivilforderung auswirken kann ( BGE 141 IV 1 E. 1.1).

E. 4
Die Beschwerde genügt nicht den gesetzlichen Begründungsanforderungen gemäss Art. 42
Abs. 2 und 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Die Beschwerdeführerin äussert sich in ihren
Eingaben ans Bundesgericht weder zu ihrer Beschwerdelegitimation, noch setzt sie sich mit
den Erwägungen des Obergerichts auseinander. Sie beklagt sich stattdessen in seitenlangen
Ausführungen über die Gewalt, die Zerstörung und das Unrecht, das ihr und ihrer Familie
aus ihrer Sicht seit über 14 Jahren angetan wurde, und macht geltend, Gerechtigkeit für
diesen Schaden zu wollen. Eine Auseinandersetzung mit den Erwägungen des Obergerichts
findet nicht statt. Den Beschwerdeeingaben lässt sich mithin nicht entnehmen, inwiefern der
angefochtene Beschluss verfassungs- oder rechtswidrig sein könnte. Ebenso wenig ergibt
sich daraus, inwiefern die im angefochtenen Beschluss gestützt auf Art. 428 Abs. 1 StPO
erfolgte Kostenauflage von Fr. 800.-- gegen das Recht im Sinne von Art. 95 BGG
verstossen soll. Auf die Beschwerde ist mangels einer tauglichen Begründung im Verfahren



nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 5
Angesichts der konkreten Umstände ist auf die Erhebung von Gerichtskosten
ausnahmsweise zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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